






















Anlage 1

Ansatz 

2012

€
 1. Umsatzerlöse 15.518.500

 2. Bestandsveränderungen

 3. Andere aktivierte Eigenleistungen

 4. Sonstige betriebliche Erträge 487.000

 A. Betriebliche Erträge 16.005.500

 5. Materialaufwand 2.578.000

 6. Personalaufwand 9.942.600

 7. Abschreibungen 945.000

 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.307.600

 B. Betriebliche Aufwendungen 15.773.200

 C. Betriebsergebnis (A./.B) 232.300

 9.Zinsen und ähnliche Erträge 2.500

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 201.100

 D. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-

     tätigkeit
33.700

11. Außerordentliches Ergebnis

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0

13. Sonstige Steuern 33.700

Bezeichnung der Erlösart/Kostenart

Erfolgsplan 2012 

Märkischer Stadtbetrieb 

Iserlohn/Hemer

13. Sonstige Steuern 33.700

 E. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 0

00.01.1900



Anlage 2

SIH

GuV-Posten Kto.-Nr. Konto-Bezeichnung
Ansatz 

2012
4030 UE mit priv. Dritten mit Ust 688.000

4110 UE mit der Stadt Iserlohn 9.832.200

4120 UE mit städt. Betrieben Iserl. 1.566.500

4210 UE mit der Stadt Hemer 2.913.800

4220 UE mit städt. Betrieben Hemer 518.000

Zwischensumme 15.518.500

4510 Bestandsveränderungen 0

Zwischensumme 0

4610 Andere aktivierte Eigenleistungen 0

Zwischensumme 0

4715 Mieten- u. Pachterträge 40.000

4725 Pachterträge Forst 20.000

4745 Berater- u. Verwaltungsleistungen des SIH a.d. Städte 346.000

4750 Personalkostenerstattung f. Beschäftigungsförderung 80.000

4765 Sonstige Erträge 1.000

Zwischensumme 487.000

A. Betriebliche Erträge 16.005.500

5110 Verbrauchsmaterial städt. Grün 163.000

5115 Verbrauchsmaterial städt. Friedhöfe 39.000

5120 Verbrauchsmaterial Forst 10.000

5125 Verbrauchsmaterial Straßenbeleuchtung 18.000

Erfolgsplan 2012 

Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer

 1. Umsatzerlöse

 2.Bestandsveränderungen

 3. Andere aktivierte 

    Eigenleistungen

 4. Sonstige betriebliche 

     Erträge

5125 Verbrauchsmaterial Straßenbeleuchtung 18.000

5130 Verbrauchsmaterial Verkehrs- u. baul. Anlagen 275.000

5135 Verbrauchsmaterial Reinigungs- / Winterdienst 185.000

5140 Verbrauchsmaterial Gewässer/Entwässerung 41.000

5145 Verbrauchsmaterial f.Beratung u. Service 16.000

5160 Verbrauchsmaterial sonstige 2.000

5610 Wasser 6.000

5620 Gas und Zubehör 2.500

5625 Schläuche,Folien,Säcke 1.500

5630 Abfallbehälter (graue Tonne) 1.000

5640 Reinigung 7.000

5645 Gurte und Seile 500

5650 sonst. Betriebsmittel 3.500

5710 Werkzeuge und Kleingeräte 5.000

Zwischensumme 776.000

5910 Bezogene Lstg. städt. Grün 125.000

5915 Bezogene Lstg. städt.Friedhöfe 141.000

5920 Bezogene Lstg. Forst 20.000

5925 Bezogene Lstg.Straßenbeleuchtg 6.000

5930 Bezogene Lstg. Verkehrs- und baul. Anlagen 570.000

5935 Bezogene Lstg. Reinigungs-/Winterdienst 600.000

5940 Bezogene Lstg. Gewässer/Entwässerung 40.000

5970 Aufwendungen für Zeitarbeitspersonal 300.000

Zwischensumme 1.802.000

6010 Arbeitsentgelte 7.680.700

Zwischensumme 7.680.700

6110 AG-Anteil zur Sozialversicherung 1.574.300

6120 AG-Anteil zur Altersversorgung (ZVK) 606.600

6140 Berufsgenossenschaftsbeiträge/Gemeindeunfallvers. 80.000

6170 Sonstiger Personalaufwand 1.000

Zwischensumme 2.261.900

 b) Soziale Abgaben und 

     Aufwendungen für 

     Altersversorgung und 

     Unterstützung

 5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-,

    Hilfs- und Betriebsstoffe

 5. Materialaufwand

 b) Aufwendungen für 

     bezogene Leistungen

 6. Personalaufwand

 a) Entgelte

00.01.1900



Anlage 2

6210 Bil. Afa auf Geschäfts- oder Firmenwert 8.000

6220 Bil. AfA auf Anlagevermögen 934.000

6230 Bil. AfA auf GWG 3.000

Zwischensumme 945.000

6310 Treibstoffverbrauch 488.800

6315 Schmierstoffe 13.300

6320 Fremdreparaturen PKW 123.500

6325 Fremdreparaturen LKW 154.000

6330 Fremdreparaturen Traktoren 78.000

6335 Fremdreparaturen Maschinen 59.000

6340 KfZ-Zubehör und Rep.mat. 59.000

6345 Gerätezubehör und Rep.mat. 45.000

6350 Reifen, Felgen, Zubehör 31.000

6355 Werkzeug KfZ-Werkstatt 1.200

6360 Gebühren 2.700

6365 KfZ-Versicherungen 162.000

6375 Leasingraten 90.000

6385 Baumaschinenmieten 22.000

6390 Sonstige Kfz-Kosten 29.000

Zwischensumme 1.358.500

6415 Nebenkosten Gebäude Hemer 27.500

6430 Strom 25.000

6435 Gas 60.000

6440 Wasser 5.500

6445 Reinigung 40.000

6450 Instandhaltung betrieblicher Räume 10.000

6455 Grundbesitzabgaben 23.000

6460 sonst.Gebäude u.Grundstücksaufwendungen 500

Zwischensumme 191.500

6510 Rep.u.Instandhaltung von Bauten 20.000

6515 Rep.u.Instandhaltung von techn. Anlagen u. Maschinen 10.000

 7. Abschreibungen

 8.1 Aufwendungen für   

      Fuhrpark u. Geräte

 8.2 Aufwendungen für Grund, 

Boden, Nebenkosten

6515 Rep.u.Instandhaltung von techn. Anlagen u. Maschinen 10.000

6520 Rep.u.Instandhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausst. 2.000

6525 Rep.u.Instandhaltung von and. Anlagen 10.000

6530 Sonstige Reparaturen u. Instandhaltung 5.000

Zwischensumme 47.000

6610 Verw.ko.umlage Revisionsamt 25.000

6615 Verw.ko.umlage Rechtsamt 25.000

6620 Verw.ko.umlage EDV-Beratung 40.000

6625 Verw.ko.umlage Personalwirtschaft 46.000

6630 Verw.ko.umlage Personalmanagement 37.000

Zwischensumme 173.000

 8.5 Verwaltungsaufwand 6710 Versicherungsbeiträge 40.000

6715 Gebühren, Beiträge 9.500

6725 Sonstige Abgaben 9.000

6730 Rechts-/Beratungskosten 32.200

6735 Abschluß-u. Prüfungskosten 30.000

6745 Zeitschriften, Bücher 2.500

6750 Büromaterial 4.500

6755 allg. Verw.kosten 3.000

6757 Ausgleichszlg. für eingebr. Kapital 115.000

6760 Bewirtung 1.000
6765 EDV-Kosten 80.000
6770 Telefon, Telefax 50.000

6775 Porto 600

6780 Fortbildungskosten 20.000

6785 Reisekosten/Kilometergeld- 5.500

6790 Arbeitsmedizinische Untersuchg./Sicherheitsing. 30.000

6795 Dienst-und Schutzkleidung 37.000

Zwischensumme 469.800

6860 Sonstiger Betriebsaufwand 2.000

 8.3 Aufwendungen für

      Reparaturen

 8.4 Auwendungen an die

       Städte für 

       Verwaltungsleistungen

00.01.1900



Anlage 2

6875 Sonstige betriebliche Aufw. incl. Public Relation 65.800

Zwischensumme 67.800

B. Betriebliche Aufwendungen 15.773.200

7110 Zinserträge Banken 2.500

Zwischensumme 2.500

7320 Zinsaufw. für Städt. Darlehen Hemer 15.000

7330 Zinsaufwendungen Banken 183.000

7340 sonst. Zinsen 800

7350 Abzinsung ATZ 2.300

Zwischensumme 201.100

7410 Außerordentliche Erträge 0

7420 Außerordentliche Aufwendungen 0

Zwischensumme 0

7610 Körperschaftssteuer 0

7615 Solidaritätszuschlag 0

7620 Gewerbesteuer 0

Zwischensumme 0

7720 Grundsteuer 200

7730 KfZ-Steuern 33.500

Zwischensumme 33.700

C. Weitere Erträge und Aufwendungen 232.300

Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-) 0

12. Steuern vom Einkommen 

      und Ertrag

13. Sonstige Steuern

 8.6 Sonstige Aufwendungen

 9. Zinsen u. ä. Erträge

10. Zinsen u. ä. Aufwendungen

11. Außerordentliches 

      Ergebnis

00.01.1900



Anlage 3

Vermögensplan 2012 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer SIH

Lfd. Nr. Einnahmen - Seite
Ansatz 2012

€

1. Jahresüberschuss 0

2. Abschreibungen 945.000

3. Auflösung von Rücklagen 0

Gesamteinnahmen 945.000

Lfd. Nr. Ausgaben - Seite
Ansatz 2012

€

1. Jahresfehlbetrag 0

2. Investitionen 731.000

3. Tilgung von Krediten 214.000

Gesamtausgaben 945.000

00.01.1900



Anlage 4

Einzelinvestitionsplan 2012 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer SIH

Nr. Investitionsmaßnahmen 2012 Planung 2012 (€)

Gemeinsamer Bereich incl. Werkstatt

1 Spinde 60.000,00

2 Be- und Entlüftungsanlage 150.000,00

3 Portalkran mit Elektromotor 5.000,00

4 Diverse Kleingeräte (Messgeräte/ Batterie-Ladegerät) 1.000,00

5 Werkstattausrüstung für MK-2020 1.500,00

6 Geschäftsausstattung Hardware: Computer (6.000 €), Drucker (4500 €), Monitore (1.000 €) 11.500,00

7 Geschäftsausstattung Software 5.000,00

Summe Gemeinsamer Bereich incl. Werkstatt 234.000,00

Grünpflege, Forst- und Baumpflege

8 Anbau-Stuckenfräse für Minibagger 8.000,00

9 Ersatz für Multicar MK-2069 Bj. 1998 80.000,00

10 Ersatz für Schlepper MK 2387 (Bj. 1986) 50.000,00

Ersatz für Doppelkabine-Kipper Iserlohn MK-2097 BJ 1997 7,5 t

Ersatz für LKW Hemer MK 2304 (Bj. 1998)

12 Ersatz für John Deere Aufsitzmäher m. Allrad (Bj. 2005) 12.500,00

13 Diverse Kleingeräte (Freischneider, Heckenscheren, Laubblasgeräte, Mäher, Motorsägen) 12.500,00

Summe Grünpflege 234.000,00

Friedhöfe

14 Ersatz für defekten Schlepper Kubota (Bj. 1997) 36.000,00

15 Diverse Kleingeräte (Freischneider, Heckenscheren, Laubblasgeräte, Mäher, Motorsägen) 5.000,00

Summe Friedhöfe 41.000,00

Straßen und Verkehrsanlagen

16 Ersatz für Markierungsgerät MK 9021 (Bj. 2000) 5.000,00

17 Winterdienstausstattung für Mercedes-Benz Vario (bereits bestellt) 35.000,00

18 Vorlaufbesen für Unimog MK-2091 6.000,00

19 2 Rüttelplatten 8.000,00

20 Diverse Kleingeräte (Abbauhämmer, Leitkegel, Motorsägen) 12.500,00

Summe Straßen und Verkehrsanlagen 66.500,00

Stadtreinigung

21 Ersatz für Kompakt-Kehrmaschine Swingo MK 2047, 2 m³, Bj. 2004 129.000,00

22 Diverse Kleingeräte (Freischneider, Laubgebläse, Heckenscheren) 5.000,00

Summe Stadtreinigung 134.000,00

Entwässerung und Elektrik

23 Entwässerungscontainer 10.500,00

24 Diverse Kleingeräte (Freischneider, Heckenscheren, Sägen, Lampen, Gasmessgerät, Atemschutzgerät) 10.000,00

Summe Entwässerung und Elektrik 20.500,00

Gesamtsumme: 730.000,00

11 71.000,00

00.01.1900



Anlage 5

Finanzplan 2012 - 2016 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer SIH

2012

€

2013

€

2014

€

2015

€

2016

€

Mittelverwendung:

Investitionen * 731.000 721.000 712.000 779.000 771.000

Tilgung von Krediten 214.000 224.000 233.000 166.000 174.000

Summe 945.000 945.000 945.000 945.000 945.000

Mittelherkunft:

Abschreibungen 945.000 945.000 945.000 945.000 945.000

Auflösung von Rücklagen 0 0 0 0 0

Jahresüberschuss 0 0 0 0 0

Summe 945.000 945.000 945.000 945.000 945.000

*für das Geschäftsjahr 2013 ist eine Investiton für eine Fahrzeughalle vorgesehen. Der zusätzliche Investitionsbedart für die Fahr-

 zeughalle wird derzeit ermittelt. Die Entscheidung über die Finanzierung der Investitionskosten für die Fahrzeughalle ist nach

 Ermittlung des Investitionsbedarfs vorgesehen.

00.01.1900



Anlage 6

Ergebnisplan 2012 - 2016 Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer

Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016

€ € € € €
 1. Umsatzerlöse 15.518.500 15.603.798 15.712.524 15.822.624 15.938.147

 2. Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0

 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0

 4. Sonstige betriebliche Erträge 487.000 496.740 506.675 516.808 527.144

 A. Betriebliche Erträge 16.005.500 16.100.538 16.219.199 16.339.432 16.465.291

 5. Materialaufwand 2.578.000 2.609.560 2.641.751 2.674.586 2.708.078

 6. Personalaufwand 9.942.600 9.991.452 10.041.281 10.092.107 10.143.949

 7. Abschreibungen 945.000 963.900 983.178 1.002.842 1.022.898

 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.307.600 2.333.752 2.360.427 2.387.636 2.415.388

 B. Betriebliche Aufwendungen 15.773.200 15.898.664 16.026.637 16.157.170 16.290.313

 C. Betriebsergebnis (A./.B) 232.300 201.874 192.562 182.262 174.978

 9.Zinsen und ähnliche Erträge 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 201.100 170.000 160.000 149.000 141.000

 D. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-

Bezeichnung der Erlösart/Kostenart

 D. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-

     tätigkeit
33.700 34.374 35.062 35.762 36.478

11. Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0

12. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0 0 0

13. Sonstige Steuern 33.700 34.374 35.061 35.763 36.478

 E. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 0 0 0 0 0

00.01.1900



Anlage 7

Stellenübersicht          
davon Teilzeit- bzw. 

Saison-Kräfte 2012

Entgeltgruppe Anzahl

Verwaltung
5

incl. 5 TZ-Stellen (2,35) 6 4,35

incl. 2 TZ-Stellen (1,4) 8 3,40

9 12,00

incl. 2 TZ-Stellen (1,42) 10 0,77

11 1,00

12 1,00

13 1,00

14 1,00

A8 1,00

A9 1,00

A12 1,00

Summe Verwaltung 27,52

Gewerblicher Bereich

incl. 5 TZ-Stellen (1,25) 1 3,25

2 3,00

incl. 3 TZ-Stellen (0,75) 3 3,75

incl. 4 Saisonkräfte (2,15) 4 37,15

5 56,00

incl. 1 TZ-Stelle (0,5) 6 89,50

incl. 1 TZ-Stelle (0,5) 7 6,50

8

9

Summe gew. Bereich 199,15

Gesamtsumme ohne 

Auszubildende
226,67

Auszubildende

Auszubildende Azubi 4,00

00.01.1900





Geschäftsordnung des Verwaltungsrates des Märkischen Stadtbetriebes 
Iserlohn/Hemer (SIH) – Anstalt des öffentlichen Rechts

 

Der Verwaltungsrat des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn/Hemer hat in seiner Sitzung 
am 16.02.2012 folgende Geschäftsordnung gem. § 7 Abs. 5 der Unternehmenssatzung 
beschlossen:

 

§ 1 Grundsätze der Geschäftsführung

 

Der Verwaltungsrat übt seine Tätigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, 
der Unternehmenssatzung und dieser Geschäftsordnung aus. 

 

§ 2 Tagesordnung

 

Die Tagesordnung wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates, bei seiner Verhinderung
vom stellvertretenden Vorsitzenden im Benehmen mit dem Vorstand festgesetzt. Dabei  
sind Vorschläge von Mitgliedern des Verwaltungsrates zu berücksichtigen, die dem 
Vorsitzenden in schriftlicher Form spätestens 14 Tage vor dem Sitzungstag vorgelegt 
werden. 
 

Der Verwaltungsrat kann vor Eintritt in die Tagesordnung beschließen,

 

a)   die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu ändern,

b)   Tagesordnungspunkte zu teilen oder miteinander zu verbinden,

c)   Tagesordnungspunkte abzusetzen,

d)   die Tagesordnung zu erweitern. 

            

3)   Die  Tagesordnung  gliedert  sich  grundsätzlich  in  einen  öffentlichen  und  einen 
nichtöffentlichen Teil. 

Am  Ende  der  nichtöffentlichen  Sitzung  ist  über  die  Geheimhaltung  bzw.  die 
Bekanntgabe des wesentlichen Inhalts der in der nichtöffentlichen Sitzung gefassten 
Beschlüsse zu entscheiden.
     

§ 3 Teilnahme an Sitzungen

 

1)   Kann ein Mitglied des Verwaltungsrates zu einer Sitzung des Verwaltungsrates nicht 
oder nicht rechtzeitig erscheinen, ist dies dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates vor 
der Sitzung mitzuteilen.

 

2)    Jedes Verwaltungsratsmitglied stellt sicher, dass im Falle seiner Verhinderung seine 
gewählte Vertretung an der Sitzung teilnehmen kann.

 



§ 4 Geschäftsordnungsanträge, persönliche Erklärungen

 

1)   Anträge  zur  Geschäftsordnung  können  jederzeit  gestellt  werden.  Dazu  gehören 
insbesondere folgende Anträge:

 

a)  Unterbrechung, Vertagung oder Aufhebung der Sitzung

b)  Übergang zum nächsten Tagesordnungspunkt (ohne weitere Beratung und 

     Beschlussfassung) 

c)  Beratung und Beschlussfassung in nichtöffentlicher Sitzung

d)  Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit

e)  Schluss der Aussprache

f)   Schluss der Rednerliste

g)  Begrenzung der Redezeit

h)  Feststellung der Beschlussfähigkeit

i)   Form der Abstimmung

j)   Absetzung einer Angelegenheit von der Tagesordnung

k)  sonstige Verfahrensanträge

 

2)   Anträge auf  Schluss der Aussprache oder Schluss der Rednerliste können nur von 
Verwaltungsratsmitgliedern  gestellt  werden,  die  noch  nicht  zur  Sache  gesprochen 
haben.

 

3)   Über  Anträge  zur  Geschäftsordnung  hat  der  Verwaltungsrat  gesondert  vorab  zu 
entscheiden. Werden mehrere Anträge zur Geschäftsordnung gleichzeitig gestellt, so 
ist  über den jeweils weitestgehenden Antrag zuerst  abzustimmen. In Zweifelsfällen 
bestimmt der Vorsitzende die Reihenfolge der Abstimmung.

 

4)   Zu persönlichen Erklärungen wird das Wort jederzeit, jedoch ohne Unterbrechung des 
laufenden Vortrages, erteilt. Der Redner darf nicht zur Sache sprechen, sondern nur in 
der laufenden Sitzung gegen seine Person gerichtete Äußerungen zurückweisen oder 
eigene Ausführungen richtigstellen.

 

§ 5 Anfragen

 

1)   Jedes Verwaltungsratsmitglied ist berechtigt, Anfragen in Angelegenheiten des SIH zu 
stellen.  Anfragen  an  den  Vorstand  des  SIH,  die  in  der  Verwaltungsratssitzung 
beantwortet werden sollen und sich nicht auf einen Gegenstand der Tagesordnung 
beziehen,  sind  spätestens  sieben Arbeitstage  (Mo  –  Fr)  vor  der  Sitzung  beim 
Vorsitzenden des Verwaltungsrats einzureichen.  

 

2)   Die  Anfragen  werden  in  der  Sitzung  mündlich  beantwortet.  Auf  Antrag  erhält  der 



Anfragende die Antwort nach der Sitzung in schriftlicher Form. Der Anfragende erhält 
auf Wunsch vor wie nach der Beantwortung das Wort zu kurzen Ausführungen. Eine 
Aussprache findet nicht statt.

 

3)   Anfragen, die erst in der Sitzung gestellt werden, weil dem Fragesteller nach seiner 
Erklärung eine  vorherige  Fragestellung nicht  möglich  war,  sollen  in  dieser  Sitzung 
beantwortet werden, wenn der Befragte sich hierzu in der Lage sieht.  Anderenfalls 
sind derartige Anfragen spätestens in der folgenden Sitzung zu beantworten, wenn 
nicht  der  Anfragende  sich  mit  einer  früheren  schriftlichen  Antwort  einverstanden 
erklärt.

 

§ 6  Beschlüsse

 

1)   Vor  Eintritt  in  die  Tagesordnung  stellt  der  Vorsitzende  die  ordnungsgemäße 
Einberufung  sowie  die  Beschlussfähigkeit  des  Verwaltungsrates  fest.  Der 
Verwaltungsrat  ist  beschlussfähig,  wenn  mehr  als  die  Hälfte  der  gesetzlichen 
Mitgliederzahl  anwesend  ist.  Er  gilt  als  beschlussfähig,  solange  seine 
Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt ist.

 

2)   Zur  Beschlussfassung  im  Sinne  von  §  50  Abs.  1  GO NW  sind  in  nachstehender 
Reihenfolge zu bringen

 

a)   der Antrag auf Vertagung

b)   sonstige Anträge zur Geschäftsordnung    

c)   der weitestgehende Antrag zur Sache

d)   die Sitzungsvorlage des Vorstandes

 

In Zweifelsfällen entscheidet der Vorsitzende.

 

3)   Bei der Beschlussfassung wird offen abgestimmt, soweit das Gesetz nichts anderes 
bestimmt. 

Es  steht  jedem  Verwaltungsratsmitglied  frei,  bei  offenen  Abstimmungen  seine  ab-
weichende Meinung zu einem Beschluss zu Protokoll zu erklären. 

 

4)  Anträge  auf  geheime oder  namentliche Abstimmung bedürfen der  Zustimmung von 
einem  Fünftel  der  Anzahl  der  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  nach  §  5  Abs.  1 
Unternehmenssatzung. Werden diese Anträge zu derselben Abstimmung gestellt, so 
hat der Antrag auf geheime Abstimmung Vorrang. Geheime Abstimmung erfolgt durch 
Abgabe von Stimmzetteln. Bei namentlicher Abstimmung ist die Stimmabgabe eines 
jeden Verwaltungsratsmitgliedes in der Niederschrift zu vermerken.



§ 7  Wahlen

 

1)   Wahlen  werden  durch  offene  Abstimmung  vollzogen.  Die  weiteren  Regelungen 
ergeben sich aus § 50 Abs. 2 GO NRW.

 

2)   Bei geheimen Abstimmungen und geheimen Wahlen werden die Stimmzettel von drei 
Vertrauensleuten aus dem Kreise der Verwaltungsratsmitglieder ausgezählt, die das 
Ergebnis dem Vorsitzenden mitteilen.

 

3)   Die Abstimmungsergebnisse werden vom Vorsitzenden bekanntgegeben. 

 

§ 8  Niederschrift

 

1)   Der  Verwaltungsrat  bestellt  auf  Vorschlag  des  Vorstandes  des  SIH  eine 
Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter zur Schriftführerin/zum Schriftführer sowie eine weitere 
Mitarbeiterin/einen  weiteren  Mitarbeiter  zur  stellvertretenden  Schriftführerin/zum 
stellvertretenden Schriftführer.

 

2)   Über jede Sitzung des Verwaltungsrates ist durch die Schriftführerin/den Schriftführer 
eine Niederschrift zu fertigen. Diese wird von der Schriftführerin/von dem Schriftführer 
und  vom Vorsitzenden  unterzeichnet  und  jedem Verwaltungsratsmitglied  zugeleitet 
(schriftlich/elektronisch?).

 

3)   In die Niederschrift sind verbindlich aufzunehmen:

 

a)  Ort, Tag, Beginn, Unterbrechung und Ende der Sitzung,

b)  die  Namen  des  Vorsitzenden,  der  anwesenden  und  der  fehlenden 
Verwaltungsratsmitglieder, der anwesenden Vertreter der Verwaltung sowie die 
Namen der sonstigen an den Beratungen teilnehmenden Personen,

c)  die Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit 
des Verwaltungsrates durch den Vorsitzenden

d)  die Tagesordnung mit  Angabe der  eingebrachten Anträge,  der  gefassten Be-
schlüsse und der Wahlen sowie die Abstimmungsergebnisse,

e)   die Vermerke über Verwaltungsratsmitglieder, die wegen Befangenheit nicht an 
der  Beratung  und  Beschlussfassung  teilgenommen  und  den  Sitzungsraum 
verlassen oder im Zuhörerraum Platz genommen haben, 

f)    persönliche Erklärungen, soweit es verlangt wird, 

g)   den Zustellungsvermerk.

 

Aus der Niederschrift muss durch Zusammenfassung der wesentliche  Diskussionsverlauf 
erkennbar sein. Die Niederschrift wird als Beschlussniederschrift gefasst.



§ 9  Beratung von persönlichen Angelegenheiten 

Hinsichtlich der Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrates gelten für
Verwaltungsratsmitglieder die Vorschriften des § 43 Abs. 2 in Verbindung mit § 31 GO
NRW analog. 
 

§ 10 Zustimmungsbedürftige Geschäfte 

 

Die Wertgrenze der Unternehmenssatzung für zustimmungsbedürftige Geschäfte nach § 6 
Abs. 2 Buchst. o) – r)  wird auf 100.000 € festgesetzt.

 

§ 11 Inkrafttreten

 

Diese  Geschäftsordnung  tritt  mit  der  Beschlussfassung  des  Verwaltungsrates  am 
16.02.2012 in Kraft.

 

 

 

 

 

 

_____________________                         ____________________

Dr. Peter Paul Ahrens                                  Michael Esken

Verwaltungsratsvorsitzender                       stv. Verwaltungsratsvorsitzender

 

 
















